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ELISABETH VAUPEL

Ersatz fur die

Naturvanille

Rezeption und rechtliche Behandlung der Aromastoffe
Vanillin und Ethylvanillin in Deutschland (1874-2011)

Als Hauptaromastoff der Naturvanille ist das Vanillin ein «natiirlicher»
Aromastoff, der seit 1874 aber auch durch chemische Synthese gewon-
nen werden kann. Der Artikel schildert, wie das synthetisch hergestellte
Vanillin seinerzeit von den Verbrauchern rezipiert wurde und wie es in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten in Deutschland zum allseits akzeptier-
ten Ersatz fir die teure Naturvanille aufstieg. Heute ist Vanillin der
meistverwendete, jahrlich im Tonnenmassstab produzierte Aromastoff

der Welt.

Den deutschen Chemikern Wilhelm Haarmann (1847-

1931)" und Ferdinand Tiemann (1848-1899)2 gelang 1874 die
Synthese des Vanillins. Sie basierte auf der Beobachtung,
dass sich bei der Oxidation des im Saft von Nadelbdumen
enthaltenen Coniferins eine Substanz bildete, die intensiv
nach Vanille roch.? Die Verbindung erwies sich als identisch
mit dem Vanillin, das der franzésische Apotheker und Che-
miker Nicolas-Théodore Gobley (1811-1876) im Jahr 1858
erstmals isoliert und als «aromatisches Prinzip der Vanil-
le» charakterisiert hatte.*

Haarmann dachte sofort daran, diese Zufallsent-
deckung industriell zu nutzen. Damals wurden zwar bereits
etliche kommerziell wichtige Naturstoffe (Farbstoffe, phar-
mazeutische Wirkstoffe] fabrikmé&ssig hergestellt; dennoch
war es kihn, ein Luxusgewlrz, das im Gegensatz zu Arz-
neimitteln niemand wirklich brauchte und das zudem nur
Wohlhabende verwendeten, durch ein Syntheseprodukt er-
setzen zu wollen. Fir den Plan sprach jedoch, dass das
synthetische Vanillin deutlich billiger als die importabhan-
gige Vanille sein wiirde und sich im Gegensatz zum Natur-
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produkt, das nur in den (Sub-]Tropen gedieh, tberall in je-
der gewinschten Menge und in grosser Reinheit pro-
duzieren liess. 1875 wurde «Haarmann'’s Vanillinfabrik» zu
Holzminden an der Weser gegriindet. Da Tiemann nur als
Berater fungieren wollte, wurde der Chemiker Karl Reimer
(1845-1883)° Teilhaber der Firma, die sich seit 1876
«Haarmann & Reimer» [(H&R) nannte. lhre Grindung
markiert die Entstehung eines neuen Zweigs der chemi-
schen Industrie, der synthetische Duft- und Aromastoffe
herstellte.

1 Langere Zeit gelagerte
Vanilleschoten mit ausbliihenden
Vanillin-Kristallen. >
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VANILLIN “das aromatlsche Prmelp der fol
3 Vanille.

;\JANILLIH bildet den yiechénden und wirksaman Bestand-
ml (u. 2%) der Vanilleschoten.- 'Es findet sich ferner in sehr,
kleinen Mengen in gewissen Rohrzuckern und in der Siam-Benzoe. I
Kinstlich entsteht es durch Aerlegnng (les Coniferms, dlu'ch Oxy- |
dation “des” Eugenols= ete. i E

Am\endung des Vnulllms
<+« Man hat in dein VANILLIN durchaus kein Sun-oglt ttlr Vnmllh
wie man in den ersten-Jahren zu behaupten versuchte; sondern
-einen. vollstindigen, Ersatz filr die wirksamen und wertvollen Be-. (11T
standteile’ in, der Vanille zu suchen. Die Vorteile bei der Vanillin-’ 1

5 ve.rwutung sind _nicht gering. — Die feinsten Vanillesorten ent-
halten' sehr selten.iber 2% ihres Gewichtes- an VANILLIN, so dass I
“die~iibrigen” mindestens -98 %/o- nui-Ballast sind. - Bei den.verschiede- |
nen Sorten Vanille sck der Gehalt zwischen 0,5—2,5% und

es- kommg yor, dass.eine Vanille von nur 0,5—1% Gehalt noch - i
rein ghnz, gutes, gesundes Aussehen hat| 5o dass dann der Parfum-~~{| |

wert gegen- frither verwandte Sorten” erst ‘ansprobiert werden muss,

withrend bei chemisch reinem VANILLIN ein gleiches Quantum auch

immer die gleiche Wirkung hervorbringt. — Die Vanille’ ist ausser-

dem, wie bekannt, leicht dem Verderben ausgesetzt; sie schimmelt
. leicht, nimmt einen unangenehmen Geruch an und wird fast wertlos.
- — Das VANILLIN aber kann, ohne eine Verinderung zu erleiden,
il jahrelang aufbewahrt werden. Der aber bei weitem ins Gewicht

| . fallende Vorteil bhei Anwendung des VANILLINS liegt im Preise.
Unter den heutigen Verhiltnissen, bei niedrigem Preise der Vanille,
zahlt man immer noch fir ein g]exch wirksames Quantum VANILLIN
niir’ //&—"a des Preises der Vanille.

HAARMANN & REIMER
VANILLIN-FABRIK

f@g Holzmmden a. W., DeutschlandJ%jI]

e
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Vorbehalte
Bald zeigte sich jedoch, dass das Vanillin, das H&R an zwei
vollig verschiedene Kundenkreise verkaufen wollte - Gross-
abnehmer wie die Parfiim-, Schokoladen-, Sisswaren- und
Nahrungsmittelindustrie, aber auch Kleinabnehmer wie
Backereien, Konditoreien, Speiseeis-Hersteller sowie pri-
vate Haushalte -, besonders von letzteren weniger gut an-
genommen wurde als erhofft. Obwohl das Syntheseprodukt
auf nationalen und internationalen Ausstellungen mehr-
fach pramiert worden war, setzte es sich nurin der Parfim-
industrie schnell durch, paradoxerweise ausgerechnet in
Frankreich, dessen Kolonien die weltweit grossten Vanille-
Produzenten waren. Da das franzésische Patentgesetz ver-
langte, ein in Frankreich patentiertes Verfahren auch im
Land zu nutzen, griindete H&R eine Tochterfirma in Paris.
Ausgerechnet die traditionsreiche, auf Gewinnung und Ver-
arbeitung natirlicher Duftstoffe spezialisierte franzésische
Parfimerie entwickelte sich zum wichtigen Abnehmer der
im Deutschen Reich produzierten, synthetischen Riech-
stoffe, die erhebliche Kosteneinsparungen erméglichten.’
Als weiteren Grossabnehmer wollte H&R die
deutsche Schokoladenindustrie gewinnen, die ihre Produk-
te vor allem mit Vanille aromatisierte. Die 3000-4000kg
Vanille (entsprechend 60-80kg Vanillin), die sie 1879 ver-
brauchte, waren zwar relativ unbedeutend, dennoch sah
H&R hier Entwicklungspotential® - zu Recht, denn die teure
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Naturvanille war in der Schokoladenindustrie bereits 1889
fast vollstandig durch das billigere Vanillin ersetzt worden.’

Der Umfang des Privatkundengeschafts blieb in-
des auch fiinf Jahre nach der Griindung von H&R hinter den
Erwartungen zuriick, obwohl das kiinstliche Vanillin fir
diese Klientel als leicht dosierbarer Vanillinzucker in den
Handel gebracht wurde. Fir die mangelnde Akzeptanz
machte H&R die «Schwerfalligkeit des consumirenden Pu-
blikums» verantwortlich, das dem neuen Produkt angeblich
mit «Vorurtheilen» begegnete und es unberechtigterweise
fir ein minderwertiges «Vanille-Surrogat» hielt.” Die Zu-
rickhaltung der Konsumenten hatte allerdings Griinde:
Wegen der anfangs verwendeten, nicht aromadichten
Papiertitchen verlor der keineswegs billige Vanillinzucker
schnell an Geschmack.

Kein vollwertiges Surrogat

H&R versuchte, die skeptischen Verbraucher durch Wer-
bung zu Uberzeugen. Deren wichtigste Botschaft lautete,
dass das Vanillin die einzige Aroma gebende Substanz der
Vanille sei und die Naturvanille deshalb vollwertig ersetzen
konne."" Diese Aussage entsprach zwar dem damaligen
Kenntnisstand, der sich seit Gobleys Arbeit von 1858 nicht
weiterentwickelt hatte, war nach heutigem Wissen aber
falsch. Mit einem Gehalt von etwa zwei Prozent ist das
Vanillin zwar die mengenmadssig und sensorisch wichtigste
Aromakomponente der Vanille; allerdings handelt es sich
dabei nur um eine von mehr als 200 Substanzen, die zum
Vanillearoma beitragen.'? Betrachtungen uber die Rezepti-
on des synthetischen Vanillins missen daher bericksichti-
gen, dass das Aroma der Naturvanille durch viele, teils in
sehr geringen Konzentrationen vorhandene Einzelkompo-
nenten zustande kommt und vom Vanillin allein nur
naherungsweise wiedergegeben wird."™ Vanillin ist also kein
vollwertiger Vanille-Ersatz, sondern, wie die frihen Nutzer
zu Recht behaupteten, tatsdchlich «nur» ein Surrogat.'

Vermeintliche Giftigkeit
Ein anderer Vorbehalt beruhte auf einer Fehlzuschreibung.
Seit den 1860er-Jahren berichtete die Presse in den Som-
mermonaten regelmassig von epidemieartig verlaufenden
Vergiftungen nach dem Konsum von Vanilleeis, die der
Vanille beziehungsweise dem Vanillin angelastet wurden.
Das Negativimage beider Aromatisierungsmittel wurde auf
das kiinstliche Vanillin Gbertragen und hielt sich bis ins
erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts,”™ obgleich sowohl
ein Tier- als auch ein Menschenversuch, bei dem H&R-Va-
nillin verabreicht worden war, schon 1879/80 gezeigt hat-
ten, dass dem Syntheseprodukt keine akute Giftwirkung
zukam.' In Wirklichkeit waren die beobachteten Magen-
Darm-Beschwerden wohl einer Lebensmittelvergiftung zu-
zuschreiben, die durch bakterielle Kontamination der bei
der Eisherstellung verwendeten Zutaten oder der fertigen
Eismasse verursacht worden war.

H&R versuchte die Akzeptanz des Vanillinzuckers
mit Hilfe der populdren Kochbuchautorin Lina Morgenstern
(1830-1919) zu steigern, die als Herausgeberin der Deut-
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schen Hausfrauenzeitung, Griinderin des Hausfrauenver-
eins und der ersten Volkskiichen damals eine weithin be-
kannte Personlichkeit war. Im Auftrag von H&R verfasste
sie ein Kochbichlein, in dem jedes Rezept den Zusatz von
Vanillinzucker erforderte. Auf diese Weise sollten die Vor-
zlige des neuen Produkts praxisnah und sinnlich erfahrbar
demonstriert werden.

2 Anzeige der Vanillin-Fabrik Haarmann & Reimer in Holzminden/Weser
vom Mai 1895, in der behauptet wird, dass das Vanillin kein Vanille-
Surrogat sei, sondern ein vollwertiger Ersatz der Naturvanille. Wir wissen
heute allerdings, dass dem nicht so ist. Vanillin ist nur eine von vielen
Komponenten des Vanillearomas, wenn auch die mengenmassig und
sensorisch wichtigste. Folglich ist das Vanillin kein vollwertiger
Vanille-Ersatz, sondern «nur» ein Vanille-Surrogat, wenn auch ein gutes,
an dessen Gebrauch wir uns langst gewdhnt haben.

3 Vorder- und Riickseite eines von der Kochbuchautorin Lina Morgen-
stern verfassten Rezeptheftchens zur Popularisierung des synthetisch
produzierten Vanillins, ca. 1895.

4 In dieser Reklame der Vanillin-Fabrik in Hamburg-Billbrook fiir das
Ethylvanillin-Praparat «Vanirom» (1929) wird ein damals wohlbekanntes
Problem angesprochen, namlich die unbefriedigenden Eigenschaften des
aus dem heimischen Guajakol hergestellten Vanillins, das wegen nicht
entfernter Nebenprodukte immer wieder durch unangenehme Neben-
geriiche auffiel.
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Unangenehmer Geruch

Ein weiterer Vorbehalt, der dem synthetischen Vanillin ent-
gegengebracht wurde, war dem Einfluss der diversen Syn-
theseverfahren auf die Produktqualitat geschuldet. Die an-
fangs verwendete Synthese, die vom Coniferin und damit
vom Rohstoff Holz ausging, war umstandlich und teuer.
Eine Massenproduktion war nur mit kostenglinstigeren
Verfahren realisierbar. Tatsachlich entwickelte Tiemann
eines, das vom Guajakol ausging, einem Inhaltsstoff des

Wanirom .3 euen

it bargeftellt in vollfommener Neinheit nadh einem bHefonderen BVerfahren
aud einem natiirlidhen, dtherifhen Oel durd) verjchiedene LUmwandlungen
fiber reinften Protofatechualdehyd.

Gerudlich und gefhmadlich ift BVanirom im AUroma der ecdhten Vanille um
Berwedfeln dhnlich und bedeutend feiner, milder und bHlumiger ald Vanillin,
Banitom teift gegenitber Vanillin eine wefentlich ftartere Geruchs: und
Bejdymadsintenfitit auf.

Nebengerilche, wie fie bei einem Guajatol-Vanillin mandhmal gefunden werden,
fonnen bem BVanirom auf Grund feiner Darftellung aus dem erwdhuten dehyd
nidht anbaften, died gilt in erhdhtem Mafe audy fiir den Gefhmad,

Der Schmelzpuntt legt fharf bei 77/78°. Gemifhe mit BVanillin find leidht
gu erfennen, da fie bebeutend niedriger jhmelzen.

3n 1 Liter ca. 95progentigem Altohol (Bfen fich ca. 800 Gramm Vanirom
ober 1 eil BVanirom in 3 Teilen 50progentigem Altohol. Die Verarbeitung
von 250 Gramm anftatt 1000 Gramm Vanillin bei gleicher Anwendungdweife
ergibt eine Erfparnid von 50 Progent.

Berlangen Sie von uné ein Mufter und verbefjern und verbilligen Sie Jhre
Grzeugnifie durch die Verwendung unfered Baniroms,

Banillin-Fabrit . m. b, .
Hamburg-Billbroof,
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Holzteers. Es lieferte allerdings ein Vanillin mit einem
unangenehm «chemischen» Geruch, der diversen, beim
Reaktionsverlauf mitentstehenden Nebenprodukten ge-
schuldet war, die sich mit bezahlbarem Aufwand nicht rest-
los vom Endprodukt abtrennen liessen.'” Guajakol-Vanillin
galt daher als zweitklassig und wurde nur in Block-Schoko-
lade oder billigen Parfiimmischungen eingesetzt.

Massenfabrikation

Tiemann fand noch einen zweiten Syntheseweg, der vom
Nelkendl beziehungsweise vom darin enthaltenen Eugenol
ausging und seit 1890 eine weitere Kostensenkung des
Vanillins ermadglichte. Diese Synthese hatte zwar den
Nachteil, von einem auslandischen Rohstoff auszugehen,
machte dies allerdings durch gute Ausbeuten und ein
hochwertiges Endprodukt wieder wett."® Das Deutsche
Arzneimittelbuch schrieb daher vor, flir pharmazeutische
Zwecke ausschliesslich Nelkendl- bzw. Eugenol-Vanillin zu
verwenden."

Dass der Gestehungspreis des Vanillins dank der
Optimierung der Syntheseverfahren weiter sank, beférderte
zwar den Absatz des Aromastoffs, rief aber auch neue
Produzenten auf den Plan.? In den 1880er-Jahren nahmen
etliche deutsche, Schweizer und franzosische Hersteller
von Feinchemikalien, pharmazeutischen Wirkstoffen oder
atherischen Olen die Produktion von Vanillin auf. Um
unerwiinschte Konkurrenz aus dem Markt zu drangen
und einen weiteren Preisverfall des Vanillins zu ver-
hindern, schlossen C.F. Boehringer & Sthne, E. Schering,
Schimmel & Co. sowie H&R 1886 eine Konvention mit
Preisabsprachen ab.”

Ethylvanillin

1894 liess sich die Chemische Fabrik auf Aktien (vorm.
E. Schering) die Synthese des Ethylvanillins (damals Athyl-
vanillin geschrieben] patentieren. Diese Vanillin-ahnliche
Verbindung hat kein natirliches Vorbild, auch wenn dies
damals gelegentlich behauptet wurde.?? Nach Ablauf der
Schering-Patente brachten fast alle Vanillin-Hersteller
eigene Ethylvanillin-Préparate auf den Markt. Sie waren
zwar doppelt so teuer wie das Vanillin, hatten aber ein drei-
bis viermal intensiveres Aroma. Da das Ethylvanillin weitere
Kostensenkungen ermdglichte, setzte die Lebensmittel-,
Parfim- und Seifenindustrie diesen kinstlichen Aroma-
stoff in grossem Umfang ein.

Der Erste Weltkrieg

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs gelangte das meist
aus Sansibar importierte Nelkendl wegen der britischen
Blockade nicht mehr nach Deutschland. Die Rohstoffver-
knappung spiegelte sich in den Vanillin-Preisen wider, die
von etwa 50 Mark pro Kilogramm im Jahr 1915 auf einige
Hundert Mark im Jahr 1917 stiegen.? Da die Einfuhr der
Naturvanille kriegsbedingt ebenfalls zum Erliegen gekom-
men war, wurde das synthetische Vanillin ein vielgefragter
Ersatzstoff, der wahrend des Krieges allerdings nur von
zwei deutschen Firmen hergestellt wurde: H&R in Holz-
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chemisch rein, krist. 100

ist seit 30 Jahren die bevorzugte
Qualitdtsmarke des Kenners.

Beim Gebrauch von ,3 Eulen*
Vanillin haben Sie die Gewéhr
eines aus Nelkendl hergestellten,
stets gleichbleibenden, vollkommen
geschmacks- und geruchsreinen

Vanille-Aromas.

o3

Fordern Sie
bemusterte Vorzugsofferte an
bei der

VANILLIN |

Vanillin=Fabri

minden, die zunachst noch eine vom Nelkendl ausgehende
Synthese nutzte, dann aber wegen Rohstoffmangels auf
eine Guajakol-basierte Ubergehen musste, sowie C.F.
Boehringer & Sohne in Mannheim, die schon vor Kriegsbe-
ginn eine vom heimischen Guajakol ausgehende verwendet
hatte.? Seit Ende 1917 war aber auch das aus «deutschem
Rohstoff» zweitklassige Guajakol-Vanillin
kaum mehr erhéltlich® und kostete zwischen 250 und 300
Mark pro Kilogramm.

hergestellte,

Lebensmittelrechtliche Bestimmungen

1916/17 spitzte sich die Erndhrungssituation im Deutschen
Reich dramatisch zu. Zahlreiche Ersatzlebensmittel kamen
auf den Markt, hinter denen sich oft minderwertige, wert-
lose oder gesundheitsschadliche Produkte verbargen, fiir
die zudem Wucherpreise bezahlt werden mussten.? Das
deutsche Nahrungsmittelgesetz von 1879 bot keine Hand-
habe gegen das im Ersten Weltkrieg grassierende Ersatz-
mittelunwesen.?” Bestraft werden konnte nur, wenn Nah-
rungs- und Genussmittel zwecks Tauschung nachgeahmt
oder verfalscht wurden. Wenn Produkte aber unter irrefiih-
renden Bezeichnungen in den Handel gebracht wurden, wie
dies bei Ersatzlebensmitteln haufig geschah, war die Justiz
machtlos. Zur Bekd@mpfung der Missstande legte das
Kriegsernahrungsamt im Dezember 1917 erstmals eine
Definition des Begriffs «Ersatzlebensmittel» vor und
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GUARANTEED PURE 1009%

3 times
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schrieb eindeutige Kennzeichnungen vor. In diesem Zu-
sammenhang befasste es sich auch mit Gewiirzen, Wiirz-
mitteln und Aromen. Gewdirzersatzmittel wurden nur noch
zugelassen, wenn ihr Wiirzwert dem zu ersetzenden Ge-
wirz anndhernd entsprach. Enthielten die Ersatzgewiirze
Verbindungen, die - wie beim Kunstpfeffer - kein natir-
liches Vorbild besassen, mussten sie ausdricklich als
«Kunsterzeugnisse» deklariert werden.?® Da das kiinstliche
Vanillin schon seit 1874 bekannt war, galt es jedoch nicht
als typisches, erst wahrend des Krieges entwickeltes Er-
satzlebensmittel und fiel daher auch nicht unter die Be-
stimmungen fir Ersatzgewdiirze, sondern wurde als eigene
Produktgruppe behandelt. In der Tat war das Vanillin inso-
fern kein typisches Ersatzgewiirz, als hier lediglich ein na-
turlicher, aromabestimmender Inhaltsstoff der Naturvanille
durch die gleiche, aber synthetisch gewonnene Substanz
ersetzt worden war. Anders verhielt es sich beim Ethyl-
vanillin, das kein natirliches Vorbild besass und daher wie
der Kunstpfeffer als «Kunstgewiirz» galt. Da Vanillin-Zube-
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5 Werbeanzeige der Vanillin-Fabrik in
Hamburg-Billbrook (1930) fiir das aus dem
importabhangigen Nelkendl hergestellte
Vanillin, das qualitativ wesentlich besser, aber
auch teurer als das aus Guajakol hergestellte
Vanillin war.

6 Fir den US-amerikanischen Markt

bestimmte Reklame fiir das Ethylvanillin-

Praparat «Rhodiarome» der Firma Rhone-

} Poulenc (frithe 1930er-Jahre), das dreimal so
intensiv nach Vanillin roch wie das Vanillin.

Dass die 100 %ige Reinheit des Produktes her-

vorgehoben wird, verweist auf die Tatsache,

dass der Aromaeindruck vergleichbarer

Konkurrenzpraparate haufig durch unange-

1 nehme Nebengeriiche beeintrachtigt war.

RHONE-
POULENC

1, RUE JEAN-GOUION

PARIS (rrance)

reitungen wegen der seit 1915 steigenden Preise oft ver-
falscht wurden, schrieb die Bekanntmachung Uber die
Zugehorigkeit zu den Ersatzlebensmitteln vom April 1918
ausdricklich fest, dass zur Herstellung von Vanillinzucker
nur Rohrzucker (und nicht Kreide, Kalk oder Ahnliches) als
Matrixmaterial verwendet werden dirfe und das Praparat
mindestens 1 Prozent Vanillin enthalten misse. Zugleich
wurde verboten, das Vanillin in seinen Zubereitungen durch
andere Aromastoffe zu ersetzen und festgeschrieben, dass
«Vanillezucker» unter Verwendung echter Vanilleschoten
hergestellt werden misse.?” Auch wenn diese Regelungen
zu spat kamen, um die kriegsbedingten Missstande zu
beheben,® hatten die damals formulierten Definitionen
langfristige Folgen. Bei der Novellierung des deutschen
Lebensmittelgesetzes in den Jahren 1927 und 1936 orien-
tierte sich der Gesetzgeber eindeutig an den Normen und
Kennzeichnungsvorschriften, die im Ersten Weltkrieg fir
Aromastoffe festgelegt worden waren.

Ersatz fur die Naturvanille 49



Das «Dritte Reich»

Im Juli 1933 wurde die noch in der Weimarer Republik er-
arbeitete «Verordnung Uber Speiseeis» erlassen, die eine
Ausfihrungsvorschrift des Lebensmittelgesetzes von 1927
fir den Spezialfall des Speiseeises war und festschrieb,
dass fir die Herstellung von Kremeis, Fruchteis, Rahmeis
und Eiskrem nur natirliche Geschmacksstoffe verwendet
werden dirften.® Die zugunsten der Naturvanille formu-
lierte Verordnung wurde allerdings schon ein Jahr spater
revidiert.®? Hintergrund der Volte war die auf Autarkie be-
dachte nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, die Ausga-
ben fir den Vanille-Import weitgehend einsparen wollte. Es
sei «voriibergehend tragbar», bei der Herstellung der ge-
nannten Eissorten statt der Naturvanille die kinstlichen
Aromastoffe Vanillin beziehungsweise Ethylvanillin einzu-
setzen. Die urspriinglich als Provisorium gedachte Mass-
nahme wurde schon 1935 auf alle Lebensmittel aus-
gedehnt.®® Seitdem wurden Lebensmittel im Deutschen
Reich Ublicherweise, wenn auch entsprechend kenntlich
gemacht, mit synthetisch hergestelltem Vanillin bezie-
hungsweise Ethylvanillin statt mit echter Vanille aromati-
siert. Bezeichnungen wie «Vanille-Speiseeis» oder «Vanil-
le-Puddingpulver» waren nur erlaubt, wenn tatsachlich
Naturvanille verwendet worden war. 1938 wurden die Be-
stimmungen fiir Vanillinzucker dahingehend prazisiert,
dass dieser nur Vanillin, aber kein Ethylvanillin enthalten
diirfe.® Durch die Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten
wurde die Verwendung synthetischer Aromastoffe also zum
«Normalfall» und blieb es bis weit iiber das Ende des «Drit-
ten Reichs» hinaus. Gewlrze wie Pfeffer, Nelken, Zimt oder
Muskatnuss, deren Import weniger kostspielig war als der
der Vanille und fir die es zudem nur unbefriedigenden Er-
satz gab, wurden allerdings erst mit dem Ubergang zur
Kriegswirtschaft im Jahr 1940 durch die entsprechenden,
bereits im Ersten Weltkrieg verwendeten «Kunstgewiirze»
ersetzt. Nach der Wahrungsreform (1948) wurden sie we-
gen offenkundiger Qualitdtsdefizite zumindest in West-
deutschland nicht mehr verwendet.

Fremde Stoffe

Die westdeutschen Verbraucher begannen die Aromatisie-
rung von Lebensmitteln mit synthetisch hergestellten
Aromastoffen, die auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs
ublich blieb, erst Ende der 1950er-Jahre zu hinterfragen.
1958 wurde in der BRD ein neues Lebensmittelgesetz er-
lassen und 1959 durch etliche Verordnungen prazisiert.®
Mit der erstmaligen Definition des Begriffes «Fremdstoff»
brachte es gegenilber den Vorldufergesetzen wesentliche
Anderungen mit sich. Es schrieb vor, dass Lebensmitteln
«fremde Stoffe» nur dann zugesetzt werden dirften, wenn
diese ausdriicklich dafiir zugelassen worden waren.* Dank
der Berichterstattung im Vorfeld der Gesetzesnovelle be-
gannen die bundesdeutschen Verbraucher sich mit dem
Thema «Fremdstoffe in der Nahrung» auseinanderzu-
setzen. lhre Vorbehalte galten damals zwar in erster Linie
potentiell krebserregenden Farbstoffen und Konservie-
rungsmitteln;¥ allerdings gerieten auch die synthetischen
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Deutsches Reich. RunderlaB des Reichs- und Preu-

Bischen Ministers des Innern, betr. Verwendung von

Vanillin und Aethylvanillin bei der Herstellung
von Lebensmitteln.

Vom 20. Mai 1935. (IV'b 4874/35.)

1. Im Rundschreiben v. 26.7.1934 — II3015/17.7a*%)
(RAErl. v. 20.11.1934 — IV b 3984/34, MBIiV. S.1467) zur
Durchf. der VO. iiber Speiseeis v. 15.7.19334) (RGBLI
S.510) hatte ich es, da auf die Einfuhr von Vanille aus
wirtschaftlichen Griinden weitgehend verzichtet werden
muf, fiir voriitbergehend tragbar erklirt, daf zur
Herstellung von Kremeis, Fruchteis, Rahmeis und Eis-
krem an Stelle von natiirlicher Vanille der kiinstliche
Geschmackstoff Vanillin oder der entsprechende Aethyl-
#ther verwendet wird.

2. Da auch weiterhin aus wirtschaftlichen Griinden ein
weitgehender Ersatz der Vanille durch kiinstliche Aroma-
stoffe erforderlich sein wird, und zwar nicht nur fiir die
Herstellung der genannten Speiseeissorten, sondern auch
fiir die Herstellung von Lebensmitteln anderer Art, ist
eine einheitliche Regelung der Frage fiir den gesamten
Lebensmittelverkehr erforderlich geworden. Die Ver-
wendung der genannten kiinstlichen Aromastoffe an Stelle
von Vanille ist nicht zu beanstanden. Je nach der Art
des verwendeten Aromastoffes mufi jedoch das Lebens-
mittel als »mit Vanilline oder »mit Aethyivanillin« her-
gestellt oder ohne unterschiedliche Bezeichnung der
beiden kiinstlichen Aromastoffe durch. die Angabe »mit
Vanille-Geschmack« oder »mit Vanille-Aroma« kenntlich
gemacht werden. Bezeichnungen wie »Vanille-Speiseeis«,
»Vanille-Puddingpulver« usw. sind nur fiir Lebensmittel
zuléissig, die Vanille enthalten.

3. In Abﬁnderung dés eingangs genannten RdSchr. er-
suche ich, die mit der Uberwachung des Lebensmittelver-
kehrs betrauten Behdrden und Anstalten entsprechend an-
zuweisen. :

Aromastoffe, deren Gebrauch im «Dritten Reich» so forciert
worden war, zunehmend in die Kritik. 1959 wurde die Es-
senzenverordnung (EVO) erlassen, die die Aromatisierung
von Lebensmitteln erstmals in der deutschen Gesetzge-
bung umfassend regelte.* Die zulassigen Aromastoffe wur-
den dort nach ihrer Provenienz in «natirliche», «naturiden-
tische» und «kinstliche» eingeteilt. Als «natirlich» durfte
nur ein Vanillin bezeichnet werden, das aus Vanilleschoten
extrahiert worden war. «Naturidentisch» waren synthetisch
hergestellte Aromastoffe, die den natiirlichen - wie im Falle
des seit 1875 produzierten Vanillins - in ihrem chemischen
Aufbau vollig glichen. «Kinstlich» waren dagegen solche,
die - wie das Ethylvanillin - kein natirliches Vorbild besas-
sen und in Nahrungsmitteln «Fremdstoffe» waren. Da die
toxikologische Priifung damals keinen Anlass zu gesund-
heitlichen Bedenken ergeben hatte, liess die EVO insge-
samt elf kiinstliche Aromastoffe ausdricklich zu, darunter
das Ethylvanillin.*’ Ihre Verwendung musste auf der Verpa-
ckung deklariert werden. Als zusatzliche Schutzmassnah-
me war der Einsatz «kinstlicher» Aromastoffe auf einen
kleinen Kreis von Lebensmitteln beschrankt worden, wie
Brausen, Kaugummi oder Backwaren.?’ Bei der Uberarbei-
tung des Lebensmittelgesetzes wurde der Begriff «fremde
Stoffe» 1974 durch den wissenschaftlich exakteren und fir
die Konsumenten weniger bedrohlich klingenden Begriff
«Zusatzstoffe» ersetzt.*! Kinstliche Zusatzstoffe wurden
seit den spaten 1960er-/friithen 1970er-Jahren, sicher nicht
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7 Runderlass des Reichs- und Preussischen
Innenministers iiber die Verwendung von
Vanillin und Ethylvanillin bei der Herstellung
von Lebensmitteln vom 20. Mai 1935.
Offensichtlich wurde der weitere Import der
teuren Naturvanille im Deutschen Reich bereits
vor Erlass des Vierjahresplans im Jahr 1936
zugunsten der Verwendung der aus heimischen
Rohstoffen synthetisch gewonnenen Aroma-
stoffe Vanillin und Ethylvanillin reduziert, um
auf diese Weise Devisen zu sparen.

8 Werbeanzeige der Firma Schreiber,
Hamburg, fiir Backaromen aus dem Kriegsjahr
1942. Der Inhaltsstoff des hier angepriesenen
Vanillearomas war synthetisch hergestelltes
Vanillin oder Ethylvanillin, wahrend das
Butteraroma mit synthetisch gewonnenem
Diacetyl erzielt wurde. Schon damals wurde
mit den Begriffen «naturgetreu» und
«naturrein» geworben, auch wenn es sich

de facto um synthetisch hergestellte
Aromastoffe handelte.

INH HARL vewd JULIVUS SCHREIBER

HAMBURG 1: ST.GEORGSBURG
FABRIK FEINER AROMEN U BACKMITTEL

von ungefahr zeitgleich mit dem Grosswerden der Okobe-
wegung, bei den Verbrauchern allerdings immer unbelieb-
ter. Damals geriet auch der fir Laien missverstandliche
Begriff «naturidentischer Aromastoff» in die Kritik, dessen
Wortstamm Natdrlichkeit suggerierte, obwohl synthetisch
hergestellte Substanzen gemeint waren. Der grosse Bedarf
an natirlichen Aromastoffen brachte die Lebensmittelin-
dustrie, die damals einen Vanillin-Bedarf von etwa 9000
Tonnen pro Jahr hatte, in echte Bedrangnis. Mehr natdrli-
ches, aus Vanilleschoten extrahiertes Vanillin zu verwen-
den, war aus Preisgrinden und wegen der eingeschrankten
Verfugbarkeit des Naturprodukts schlechterdings unmog-
lich. Das Dilemma konnte durch ein bei H&R entwickeltes
Verfahren geldst werden, das Ende der 1990er-Jahre ein-
satzbereit war und es ermdglichte, Vanillin biotechnolo-
gisch, also durch Einsatz von Mikroorganismen und/oder
Enzymen, aus den Naturstoffen Eugenol beziehungsweise
Ferulasaure zu gewinnen.“? Der 1906 gegriindete Deutsche
Verband der Riechstoff-Hersteller (heute: Deutscher Ver-
band der Aromenindustrie) sorgte durch Lobbyarbeit in
Brissel dafir, dass die 1988 erlassene EG-Aromen-Richt-
linie so formuliert wurde, dass auch ein durch mikrobiolo-
gische oder enzymatische Prozesse aus pflanzlichem oder
tierischem - also «natirlichem» - Ausgangsmaterial ge-
deklariert werden
durfte.®® «Natirliches» Vanillin muss seit 1988 also nicht
mehr unbedingt aus echter Vanille stammen, sondern kann

wonnenes Aroma als «natirlich»

Ferrum 89/2017

auch biotechnologisch aus verschiedenen produktfremden,
lediglich im weiteren Wortsinn als «natirlich» zu bezeich-
nenden Ausgangsmaterialien gewonnen werden, beispiels-
weise aus der in Reiskleie enthaltenen Ferulasdure. Die
«Natirlichkeit» von Aromen wird seit 1988, von der Offent-
lichkeit allerdings eher unbemerkt, also erheblich umfas-
sender definiert als in der EVO von 1959. In den folgenden
Jahren arbeitete der Verband der Aromenindustrie mit
Erfolg darauf hin, dass in der seit Januar 2011 giltigen
EU-Aromenverordnung 1334/2008 nicht nur der bei den
Verbrauchern unpopuldre Begriff «kiinstlicher Aromastoff»
fallengelassen wurde, sondern auch der wegen seines Irre-
fihrungspotentials umstrittene Begriff «naturidentischer
Aromastoff». Wie ihre Vorlauferversion von 1988 unter-
scheidet die EU-Aromenverordnung 1334/2008 zwischen
drei Gruppen von Aromastoffen. Die Klassifizierungen «na-
turlich», «naturidentisch» und «kinstlich» wurden, wie am
Beispiel des Vanillearomas und des Vanillins erlautert wird,
fallengelassen und durch folgende ersetzt: 1. Als «natrli-
ches Vanillearoma» wird seit 2011 ein Aroma deklariert,
das zu mindestens 95 Prozent aus echten Vanilleschoten
stammt, zu maximal 5 Prozent aber auch aus anderen
«natirlichen» Quellen stammen darf. Durch diese den Inte-
ressen der Aromen- und Lebensmittelindustrie entgegen-
kommende Regelung, die mehrfach zu Beanstandungen
und Gerichtsprozessen Anlass gab, wurde das «absolute
Reinheitsgebot» und damit auch die Authentizitat des «na-
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turlichen Vanillearomas» durch die den Unternehmen zu-
gestandene 95/5-Prozent-Regelung gewissermassen auf-
geweicht und unscharf. 2. Biotechnologisch hergestelltes
Vanillin wird seit 2011 als «natirliches Aroma» deklariert.
3. Die indifferent klingende Aufschrift «Aroma» zeigt heut-
zutage hingegen an, dass entweder ein durch chemische
Synthese gewonnenes Vanillin verwendet wurde (das nach
der Richtlinie von 1988 als «naturidentisch» zu deklarieren
war) oder aber Ethylvanillin (das nach der Richtlinie von
1988 als «kinstlicher Aromastoff» bezeichnet wurde). Aus
der Sicht von Verbraucherschutzorganisationen schaffen
die in der Aromenverordnung 1334/2008 festgeschriebenen
Kategorien keineswegs mehr Transparenz und Klarheit.
Bezeichnend ist, dass nunmehr zwei von drei Kategorien
den in der Offentlichkeit positiv besetzten Begriff «Natiir-
lichkeit» verwenden und der unpopuldre Begriff der «Kinst-
lichkeit» véllig eliminiert wurde.

Fazit

An der Geschichte der Aromastoffe Vanillin und Ethylvanillin
lassen sich mehrere interessante Entwicklungen und Um-
briche aufzeigen: Die Konsumenten im «Dritten Reich»
mussten sich angesichts der wirtschaftspolitischen Priori-
taten damit abfinden, dass zur Aromatisierung von Lebens-
mitteln fast nur noch «naturidentisches» Vanillin oder
«kiinstliches» Etyhlvanillin verwendet wurde. Sofern hin-
reichend reine Aromastoffe verarbeitet wurden - auf die
problematische Prasenz olfaktorisch stérender, potentiell
immer auch gesundheitsgefahrlicher Nebenprodukte wur-
de hingewiesen -, war diese Praxis weder toxikologisch
noch gustatorisch zu beanstanden. Seit den 1970er-Jahren
praferierten die deutschen Konsumenten allerdings zu-
nehmend «natiirliche» Aromen, ohne jedoch bereit zu sein,
daflir auch hohere Preise zu bezahlen. Dieses Dilemma
l6ste sich durch die Ende der 1970er-Jahre mdoglich gewor-
dene Verfligbarkeit biotechnologischer Methoden der Vanil-
lin-Herstellung. Um biotechnologisch hergestelltes Vanillin
als «natirlich» deklarieren zu kdénnen, arbeitete die
Aromen- und Lebensmittelindustrie darauf hin, dass der
Begriff der «Naturlichkeit» juristisch erheblich weiter als
bisher gefasst wurde. Was unter «Natirlichkeit» bezie-
hungsweise «Kiinstlichkeit» verstanden wird, ist seit jeher
zeitabhangig und Ergebnis eines komplexen Aushand-
lungsprozesses zwischen unterschiedlichen Interessens-
gruppen. Die Geschichte des Vanillins zeigt allerdings, dass
es jenseits der Dichotomie «Natirlichkeit» versus «Kinst-
lichkeit» dank der Moglichkeiten der Synthesechemie noch
eine dritte Kategorie gibt, die gewissermassen als «Zwit-
ter» dazwischen anzusiedeln ist: die der «Naturidentitat».
Unter dem Begriff «naturidentisches Aroma» wurden bis
zum Erlass der Aromenverordnung 1334/2008 synthetisch
hergestellte Aromastoffe subsummiert, die ihrem natrli-
chen Pendant in chemischer Hinsicht véllig glichen und
deshalb im Gegensatz zu «kinstlichen» Aromastoffen nicht
eigens zugelassen werden mussten. Da Verbraucher-
schutzorganisationen den Terminus «naturidentisch» als
irrefihrend empfanden, werden solche Aromastoffe heute
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mit dem sehr allgemeinen Begriff «Aromen» bezeichnet.
Aus chemischer Sicht war es zweifellos sinnvoll, zwischen
«naturidentischen» und «kiinstlichen»
Aromastoffen zu unterscheiden, nicht aber aus der Sicht
des chemisch ungeschulten, in der Dichotomie «Natiirlich-
keit» versus «Kiinstlichkeit» denkenden Verbrauchers. Um
sich ihm verstandlich zu machen und zugleich die «Natir-
lichkeit» eines Aromas werbewirksam herauszustellen so-
wie dessen allenfalls gegebene «Kiinstlichkeit» mdglichst
zu kaschieren, definierte der Gesetzgeber auf Betreiben der
Aromen- und Lebensmittelindustrie in der Aromenverord-
nung 1334/2008 nominell zwar ebenfalls drei Kategorien
von Aromastoffen; dennoch differenziert sie im Wesent-
lichen nur in der alten, dem Konsumenten vertrauten

«nattrlichen»,

Dichotomie zwischen «natirlichen Aromen» und «Aromen».
Hinter dem neutralen Begriff «<Aromen» verbirgt sich ent-
weder die «Kinstlichkeit» einiger, bis heute zugelassener
Aromastoffe wie des Ethylvanillins oder aber die «Natur-
identitdt» solcher Aromastoffe, die - wie das seit 1875 pro-
duzierte Vanillin - durch chemische Synthese gewonnen
werden. Von der «Natirlichkeit» eines Aromas kann der
Verbraucher nur noch dann ausgehen, wenn der Begriff
«natlrlich» ausdriicklich in der Deklaration auftaucht. Ge-
rade weil in der modernen Lebensmittelindustrie so viele
synthetisch hergestellte, haufig vollig naturfremde, also
«kinstliche» Zusatzstoffe eingesetzt werden, wird «Natr-
lichkeit» als verkaufsforderndes Attribut umso auffalliger
herausgestellt, wenn das geltende Recht dies erlaubt. m

Verwandter Artikel im Ferrum-Archiv:

«Vom Krisenartikel zum Hausfrauentraum:

die Geschichte des GF-Kochgeschirrs 1933-1968»

von Franziska Eggimann aus Ferrum 87/2015: Produkte
und Produktinnovationen

Ferrum 89/2017



Zur Autorin

Prof. Dr. Elisabeth Vaupel

Elisabeth Vaupel, 1956 in Luxemburg geboren, studierte 1974-1982 Chemie,
Biologie und Geschichte in Mainz und Freiburg/Breisgau (Abschluss Dipl.-
Chem.). 1982-1987 Dr. rer. nat. an der Fakultat fir Chemie und Pharmazie der
LMU Minchen. Nach einem Volontariat in der Glasabteilung des Deutschen
Museums in Miinchen und einer Hochschulassistenz am Institut fir Geschichte
der Naturwissenschaften der Universitat Hamburg tibernahm sie 1989 die
Leitung der Abteilung Chemie des Deutschen Museums in Minchen. 2003
folgte die Habilitation in Chemiegeschichte an der Universitat Stuttgart.

Seit 2004 ist Vaupel wissenschaftliche Mitarbeiterin am Forschungsinstitut
des Deutschen Museums (Schwerpunkt Chemiegeschichte), seit 2008

apl. Professorin fir Chemiegeschichte an der Universitat Stuttgart.

Deutsches Museum, Miinchen, Deutschland
e.vaupel@deutsches-museum.de

Ferrum 89/2017

Anmerkungen

10

1"

12

A. Hesse: Zum 70. Geburtstage von

Dr. Wilhelm Haarmann. In: Die chemische
Industrie 40 (1917), Nr. 7/8, 5. 101-103;
A. Ellmer: Dr. Wilhelm Haarmann t.

In: Riechstoff-Industrie 6 (1931), Nr. 5,

S. 102-105.

Otto N. Witt: Ferdinand Tiemann. Ein
Lebensbild. In: Berichte der Deutschen
Chemischen Gesellschaft 34 (1901),

S. 4403-4455.

Wilhelm Haarmann, Ferdinand Tiemann:
Ueber das Coniferin und seine Umwand-
lung in das aromatische Princip der
Vanille. In: Berichte der Deutschen Che-
mischen Gesellschaft 7 (1874), S. 608.

Nicolas Théodore Gobley: Recherches
sur le principe odorant de la vanille. In:
Journal de Pharmacie et de Chimie,
3éme sér., 34 (1858), S. 401-405, hier
S. 401 und S. 403.

August Wilhelm Hofmann: Karl Ludwig
Reimer. In: Berichte der Deutschen
Chemischen Gesellschaft 16 (1883),

S. 99-102.

Die Lebensmittelindustrie verwendet
heute weitaus mehr synthetische Aroma-
stoffe als die Parfimindustrie.

Nach dem Ersten Weltkrieg machte sich
Frankreich von Riechstoff-Lieferungen
aus dem Deutschen Reich unabhangig,
vgl.: 0.V.: Das Exportgeschéft der deut-
schen Parfiimerieindustrie. Eine Analyse
des seitherigen Ergebnisses und der
zukiinftigen Entwicklung. In: Die Riech-
stoffindustrie 2 (1927), Nr. 8, S. 90-93.

Wilhelm Haarmann, Karl Ludwig Reimer:
Ueber das Vanillin. In: Chemiker-Zeitung
3(1879), Nr. 52, S. 781.

Paul Zipperer: Die Chocolade-Fabrikati-
on. Berlin 1889, S. 75-76; Oskar Kirmse:
Die deutsche Kakao- und Schokolade-
Industrie. Altenburg 1907, S. 50, S. 67,
S. 108.

Haarmann, Reimer, Vanillin (wie Anm.
8), S. 767.

Ebd.

Fred Siewek: Exotische Gewiirze. Basel
u.a. 1990, S. 124-125; Erich Ziegler,
Herta Ziegler (Hg.): Flavourings.
Weinheim u.a. 1998, S. 21; Werner
Baltes, Reinhard Matissek: Lebensmit-
telchemie, 7. Aufl. Heidelberg u.a. 2011,
S. 536; Susanne Grofmann-Kihnau:
Vanille - Vanillin. Synthese der Schlis-
selsubstanz Vanillin aus natirlichen
Rohstoffen. In: Deutsche Lebensmittel-
Rundschau 112 (2016), Nr. 1, S. 31-34,
hier S. 31.

Ersatz fur die Naturvanille 53



Anmerkungen

13

14

15

16

17

18

Deshalb konnte das Vanillin die erheblich
teurere Naturvanille nicht verdrangen.
Beide Produkte haben verschiedene
Aromaeigenschaften und fanden deshalb
ihre eigenen Markte.

D. Becker: Vanillin - seit 150 Jahren ein
Aroma der Zukunft in der Lebensmit-
telindustrie. In: Rheinisch-westfélische
Zeitschrift fiir Volkskunde 53 (2008),

S. 235-260. Auf S. 242 wird falsch-
licherweise behauptet, das synthetische
Vanillin sei kein Surrogat.

Vgl. Edgar Odernheimer: Ueber eine
Verurtheilung des kiinstlich hergestell-
ten Vanillins. In: Chemiker-Zeitung 22
(1898), Nr. 76, S. 776. Die Verordnung
Uber Speiseeis vom 15. Juli 1933 regelte
erstmals, dass zur Speiseeisherstellung
auch synthetische Aromastoffe wie Vanil-
lin oder Ethylvanillin verwendet werden
durften. Die Produktbezeichnung durfte
dann aber keinen Zusatz echter Vanille
vortauschen. Vgl. Reichsgesetzblatt 1933,
Teil I, S. 510-514.

C. Preusse: Ueber das Verhalten des
Vanillins im Thierkérper. In: Zeitschrift
fur physiologische Chemie 4 (1880,

S. 209-213. Auf chronische Toxizitat wur-
de damals allerdings nicht gepriift. Wie
viele Aldehyde kann Vanillin sensibilisie-
rend wirken und Hautausschléage her-
vorrufen. Sie wurden bei Arbeitern, die
Vanille sortieren und verpacken, schon
frih beobachtet und sind als «Vanillis-
mus» bekannt. Vgl.: Eduard Gildemeister,
Fr. Hoffmann: Die &therischen Ole,

Bd. Ill d, 4. Aufl. Berlin 1966, S. 514.

Aus Guajakol hergestelltes Roh-Vanillin
war durch Neben- und Zwischenproduk-
te verunreinigt und musste aufwendig
gereinigt werden. Zu den Nachteilen des
Guajakol-Verfahrens vgl. M. Lehmann:
Uber das Vanillin. In: Chemiker-Zeitung
38 (1914), Nr. 36, S. 388-389. Da die
Firma C. F. Boehringer & Séhne schon
vor dem Ersten Weltkrieg nur Guajakol-
Vanillin herstellte, wehrte sie sich gegen
die Behauptung, dieses sei starker
verunreinigt als solches aus Nelkendl,
vgl. C. F. Boehringer & Sohne: Uber das
Vanillin. In: Chemiker-Zeitung 39 (1915),
Nr. 6, S. 31-33; M. Lehmann: Uber das
Vanillin. In: Chemiker-Zeitung 39 (1915),
Nr. 42,S. 266. Vgl. A. Hesse, A. Ellmer,
R. Haarmann: Riechstoffe. In: Fritz
Ullmann: Enzyklop&die der technischen
Chemie, 2. Aufl., Bd. 8. Berlin/Wien,

S. 818-820.

Allerdings entstanden auch bei diesem
Verfahren Nebenprodukte. Vgl.: Eduard
Gildemeister, Fr. Hoffmann: Die atheri-
schen Ole, Bd. Il d, 4. Aufl. Berlin 1966,
S.512.

54  Ersatz fir die Naturvanille

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Zu den Qualitaten des Nelkendl-Vanillins
vgl. G. Hail: Riechstoffe. In: Ullmanns
Encyklop&die der technischen Chemie,
3. Aufl,, Bd. 14. Miinchen/Berlin 1963,

S. 742.

1876 kostete ein Kilo synthetisches
Vanillin noch 6000 bis 7000 Mark, 1878
nur noch 2000 Mark, 1889 70 Mark und
1905 40 Mark. Vgl. E. Luhmann: Kakao
und Schokolade. Leipzig 1909, S. 141.

Zur Konvention vgl.: 0.V.: Vanillin. In:
Gordian 36 (1930), Nr. 851, S. 29.

Eduard Gildemeister, Fr. Hoffmann: Die
atherischen Ole, Bd. Il d, 4. Aufl. Berlin
1966, S. 514-515; H. Thaler: Aethylvanillin
ein natirlicher Bestandteil der Vanille?
In: Deutsche Lebensmittelrundschau 55
(1959), Nr. 7, S. 172-175.

Die Preisentwicklung ist der Chemiker-
Zeitung 39 (1915), S. 139, 175, 183, 347,
404, 417, 534, 552, 570, 611, 703, 747,
778, 827, 864, 883, 900, 922, 942, 964, 984
sowie 41 (1917), 5. 18, 38, 114, 188, 255
zu entnehmen.

Boehringer, Sohne, Vanillin
(wie Anm. 17), hier S. 33.

Zur Synthese von Riechstoffen aus
«deutschen Rohstoffen» vgl. 0.V.: Die
deutschen Riechstoffe. In: Deutsche
Parfiimerie-Zeitung 26 (1940), Nr. 10,
S.109-111und Nr. 11, S. 117-119.

Reichsgesundheitsamt [Hg.), Das Reichs-
gesundheitsamt 1876-1926. Festschrift
herausgegeben aus Anlass seines
finfzigjahrigen Bestehens. Berlin 1926,
S. 84-122.

Schon vor der Jahrhundertwende

wurde Uber die Unzulanglichkeiten des
Nahrungsmittelgesetzes von 1879 ge-
klagt. Deshalb gab der Bund deutscher
Nahrungsmittelfabrikanten und -handler
schon 1905 ein deutsches Nahrungsmit-
telbuch mit Definitionen und Prazisierun-
gen heraus.

Elisabeth Vaupel: Ersatzgewiirze
[1916-1948). Der Chemie-Nobelpreis-
trager Hermann Staudinger und der
Kunstpfeffer. In: Technikgeschichte 78
(2011), 5. 91-122.

H. Schellbach, Fr. Bodinus: Uber Vanillin-
zucker. In: Zeitschrift fir Untersuchung
der Nahrungs- und Genussmittel 36
[1918), S. 187-189.

Die Bestimmungen wurden 1919
mehrfach gedndert und erganzt, um sie
praxistauglicher zu machen.

Verordnung des Reichsministers des
Innern sowie fir Erndhrung und Land-
wirtschaft Uber Speiseeis vom 15.7.1933.
In: Reichsgesundheitsblatt 8 (1933),

S. 602-609.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Rundschreiben des Reichsministers des
Innern betr. Durchfiihrung der Verord-
nung tber Speiseeis vom 26.7.1934. In:
Reichsgesundheitsblatt 9 (1934), S. 691.

Runderlass des Reichs- und Preussi-
schen Ministers des Innern betr. die Ver-
wendung von Vanillin und Aethylvanillin
bei der Herstellung von Lebensmitteln.
In: Reichsgesundheitsblatt 10 (1935),

S B5T.

0.V.: Vanillinzucker. In: Deutsche
Lebensmittel-Rundschau 1938, Nr. 18,
S. 228 und Nr. 21, S. 271.

Prazisierungen lieferten beispielsweise
die Konservierungsstoff-, die Frucht-
behandlungs-, die Kaugummi- und

die Farbstoff-Verordnung, die alle am
19.12.1959 erlassen wurden.

Verordnung {ber die Zulassung fremder
Stoffe als Zusatz zu Lebensmitteln
[Allgemeine Fremdstoff-Verordnung) vom
19.12.1959. In: Bundesgesetzblatt 1959/1,
S. 742-744.

Heiko Stoff: Gift in der Nahrung. Zur
Genese der Verbraucherpolitik Mitte des
20. Jahrhunderts. Stuttgart 2015.

Verordnung iiber Essenzen und Grund-
stoffe ([Essenzen-Verordnung) vom
19.12.1959. In: Bundesgesetzblatt 1959/1,
S. 747-750.

Ebd., S. 750, Anlage 2. Zehn Jahre spater
waren nach dem Gesetz iiber den Ver-
kehr mit Lebensmitteln und Bedarfsge-
genstanden in der Fassung vom 8.9.1969
dagegen nur noch fiinf der vormals elf
kiinstlichen Aromastoffe zugelassen,
namlich Ethylvanillin, Hydroxycitronellal,
Propenylguathol, Resorcindimethylether
und fir Lakritzwaren bis zu 2% Ammo-
niumchlorid. Alle anderen hatten sich
mittlerweile als toxikologisch bedenklich
herausgestellt. In diesem Gesetz wurden
auch etliche natiirlich vorkommende
Geruchs- und Geschmacksstoffe verbo-
ten, darunter Cumarin und cumarinhal-
tige Pflanzen, Safrol und safrolhaltige
Pflanzen und 4therische Ole, Thujon etc.
Vgl. Gesetz ber den Verkehr mit Lebens-
mitteln und Bedarfsgegenstanden in der
Fassung vomn 8.9.1969 und Verordnung
Uber Essenzen und Grundstoffe in der
Fassung vom 9.10.1970.

Ebd., Anlage 4.

Gesetz iiber den Verkehr mit Lebensmit-
teln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen
Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenstan-
den (LMBG) vom 15.8.1974. In: Bundes-
gesetzblatt 1974/1, S. 1946; Bettina Muer-
mann, Julia Gelbert: Vom Fremdstoff
zum Zusatzstoff. In: Marcus Girnau (Hg.):
Festschrift fiir Matthias Horst, Hamburg
2013, S. 315-326.

Ferrum 89/2017



42

43

44

Elisabeth Vaupel: Vanille und Vanillin.
Seit 500 Jahren als Gewiirz begehrt.

In: Pharmazeutische Zeitung 147 (2002),
S. 3628-3635; GroBmann-Kihnau,
Vanille-Vanillin (wie Anm. 12).

Richtlinie 88/388/EWG vom 22.6.1988
zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten iiber Aromen zur
Verwendung in Lebensmitteln und tber
Ausgangsstoffe fir ihre Herstellung,
Art 1 und 9; Haarmann & Reimer (Hg.):
Auf den Geschmack gekommen. Infor-
mationen zu Aromen. Holzminden 2000,
S. 18-20.

Carsten Oelrichs, Sonja Schulz: Die
Kennzeichnung natiirlicher Aromen -
Tanz der Molekiile? In: Marcus Girnau
(wie Anm. 41), S. 185-198; Klaus Roth:
Ritter-Sport contra Stiftung Warentest.
Quadratisch, praktisch, natirlich? In:
Chemie in unserer Zeit 49 (2015), S. 336~
344; 0.V.: Der grosse Vanille-Check.

In: Test. Stiftung Warentest, Heft 3/2016,
S. 18-23.

Ferrum 89/2017

Bildnachweis

N oo

Aust & Hachmann, Hamburg

Archiv Symrise AG (friher: Haarmann &
Reimer), Holzminden/Weser

Gordian 35 (1929, Nr. 828, S. 1

Gordian 35 (1930), Nr. 834, S. 9
Solvay-Firmenarchiv, Brissel
Reichsgesundheitsblatt 10 (1935), Nr. 25,
S. 551

Allgemeine Deutsche Konditor Zeitung 58
(1942),Nr.1,5. 2

Ersatz fur die Naturvanille 55



	Ersatz für die Naturvanille : Rezeption und rechtliche Behandlung der Aromastoffe Vanillin und Ethylvanillin in Deutschland (1874-2011)

